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Bekanntmachung.
Die von Tag zu Tag sich mehrenden Dienstgeschäfte bei
Landratsamt und dem Kreisausschuß haben einen derartigen
mg angenommen , daß es notwendig geworden ist, die Sprech-
ien für das Publikum einzuschränken.
Ich stade daher die Sprechstunden für da» Publikum
Montags. Donnerstag » und Samstag » non vor-
gs 8 Uhr kt« mittag» 12 Uhr festgesetzt. An
übrigen Tage« in der Mache kau« das Publikum
bfertigung — ganz dringende Falle ausgenommen
hl rechne«. Ferner ersuche ich, alle telefonischen Dienst-

üche auf das notwendigste zu beschränken und möglichst auf
' ags zu verlegen.
Mesterbnrg. den 14. Juli 1917. Der Kandrat.

Die Herren Bürgermeister ersuche ich um mirderholte
bliche Bekanntmachung.
Mesterbnrg, den 14. Juli 1917. Der Kandrat.

An die Herren Bürgermeister des Kreises
Freigabescheine für Treibriemen zu Druschzwecken können bei

Kriegswirtschaftsamt in Frankfurt a. M . beantragt werden.
Mesterbnrg. den 18. Juli 1917.

Krirgsmirtschaftsstelledes Kreise« Westerburg.
An die Herren Bürgermeister de» Kreise».

Es ist erforderlich geworden , die Ausgabe der Bezugsscheine
Wirk - u . Strickwaren anderweit zu regeln . Die bis-

Bezirkseinteilung wird daher hiermit vom 9. 8 . 1917 ab
oben. Sämtliche Bürgermeister der Landgemeinden haben

l . 8. 1917 nicht mehr das Recht , Bezugsscheine hierfür
Hellen , sondern sie haben nur die Anträge ihrer Ortsein-

r auf Ausstellung eines Bezugsscheines nach Muster 8 I
nehmen und im Falle der dringenden Notwendigkeit der
mffung, diese auf der unteren linken Hälfte des Formulares

Weinigen . Alsdann ist da « A « tvag «formnlav zmeck»
ertignng dem Bürgermeisteramt Mesterbnrg zuzn-

Jch mache bei dieser Gelegenheit erneut darauf aufmerksam»
die Bescheinigung der Notwendigkeit nur noch in den drin¬

gen Fällen zu erteilen ist.
Mesterbnrg. den 16. Juli 1917.
__ Der Uarsttzendr de» Kreisausschnstie».

An die Herren Bürgermeister de» Kreise».
Dem Kreis ist 1 Wagen zu 200 Zentnern Torfstreu zuge»
>vorden. Bestellungen ersuche ich baldigst hierher einzureichen.
Westerburg, den 16. Juli 1917.

Der Vorsitzende de» Kreisau»schasse».
)liif Grund des § 81 der Reichsgetreideordnung für die

8 1917 vom 21 . Juni 1917 (Reichs -Gesetzbl . S . 507 ) hat
. . Präsident des Kriegsernährungsamts genehmigt , daß
»brr Beschlagnahme (§ 7) Unternehmer landwirtschaftlicher Be¬

aus der von ihnen selbstgebauten Wintergerste das zur
ung der zum Betriebe gehörenden Grundstücke erforderliche
ut verwenden und hierfür zurückbehalten dürfen.

,̂ Jndem ich dies den Kommunalverbänden bekanntgebe , be-
‘ ' ch, daß bezüglich der Sommergerste Bestimmungen des
^rats noch ausstehen.

ksderli « . den 11 . Juli 1917.
*rr»tzisther Staatsbommtssar für Polksernährnng.

I . V.: Gramfch.

Auf Grund einer Anzahl an uns gerichteter Anfragen weisen
wir nochmals besonders darauf hin , daß gemäß § 1 der Reichs-
getreideordnung für die Ernte 1917 vom 21 . v . M . ( Reichs - Ge¬
setzbl. S . 507 ff.) die Gerste neuer Ernte restlos für den Kom¬
munalverband beschlagnahmt ist, in dessen Bezirk sie gewachsen
ist.

Landwirte der Frühdruschgebiete , die Gerste ernten , sind
daher verpflichtet , den gesamten Ernteertrag mit alleiniger Aus¬
nahme des Saatgutes abzuliefern (vgl . unser Rundschreiben vom
26 . v . M ., betreffend Frühdrusch — R . M. 2634 — , Ziffer 3
zu n und zu b Abs . 2) .

Krrli«, den 10. Juli 1917.
Prcusilschr» Land es-Getreide-Amt.

I . B . : Dr . Reschke.
* * *

An die Herren Bürgermeister de» Kreise«.
Abdruck zur Kenntnis und sofortigen Bekanntgabe an die

Ortseinwohner.
Westerburg, den 16. Juli 1917.

_ Der Porsttzenbe de« Kreisnnsschusse».
Verordnung

über die Kartoffelversorgung im Wirtschaftsjahr 1917/18 . Vom
28 . Juni 1917.

Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes über
die Ermächtigung des Bundesrat zu wirtschaftlichen Maßnahmen
usw . vom 4 . August 1914 (Reichs -Gesetzbl . S . 327 ) folgende
Verordnung erlassen:

tz 1 Die Kommunalverbände sind verpflichtet , die für die Er¬
nährung der Bevölkerung vom 16 . August 1917 bis zum 15.
September 1918 erforderlichen Mengen an K̂artoffeln nach den
Vorschriften dieser Verordnung zu beschaffen , soweit der Bedarf
nicht aus den in ihren Bezirken verfügbaren Vorräten gedeckt
werden kann.

Der Präsident des .Kriegsernährungsamts kann Grundsätze
für die Berechnung des Bedarfs aufstellen.

Z 2 Die Kommunalverbände haben die Versorgung der Be¬
völkerung mit Kartoffeln zu regeln.

Die Kommunalverbände können den Gemeinden , die nach
der letzten Volkszählung mehr als zehntausend 'Einwohner hatten,
mtt deren Einverständnis die Regelung des Verbrauchs für den
Bezirk der Gemeinde übertragen . Die Beschaffung des Bedarfs
liegt auch im Falle der Uebertragung der Versorgungsregelung
auf die Gemeinden den Kommunalverbänden ob.

Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen bestimmten
Behörden können Kommunalverbände und Gemeinden zur Regelung
der Versorgung vereinigen . Sie können die Versorgung ihres
Bezirkes oder eines Teiles ihres Bezirkes selbst regeln . Soweit
die Versorgung für einen größeren Bezirk geregelt wird , ruhen
die Befugnisse der zu dem Bezirke gehörenden Kommunalver-
bäude und Gemeinden.

Der Präsident des Kriegsernährungsamts kann Bestimmun¬
gen über die Art der Regelung erlassen.

8 3 Der Bedarf der Kommunalverbände , der Heeresverwalt¬
ungen , der Marineverwaltung , der Reichsbranntweinstelle und der
Trockenkartoffel -Verwertungsgesellschaft m . b. H. in Berlin wird
von der Reichskartoffelstelle festgesetzt. Die Heeresverwaltungen
und die Marineverwaltungen haben ihren Bedarf an Kartoffeln
bei der Reichskartoffelstelle zu den von dieser bestimmten Zeit¬
punkten anzumelden.

§ 4 Die Reichskartoffelstelle kann die Lieferung der von ihr
festgesetzten Kartoffelmengen einen Ueberschußverband oder einer
Vermittlungsstelle (8 6) Lbettragen . Die Medarfsverbände sind
verpflichtet , die zugewiesenen Kartoffelmengen am Verladeort ab-
zunehmen oder die Abnahme durch den Abschluß von Liese-



rungsverträgen mit der ihnen bezeichneten Stelle sicherzustellen.
Den Bedarssverbänden gleich stehen die Heeresverwaltungen, die
Marineverwaltung , die Reichsbranntweinstelle und die Trocken-
kartoffel-Berwertungsesgellschaft.

Die Reichskartoffelstelle oder die von ihr beauftragten
Stellen bestimmen, in welchen Mengen und zu welchen Zeiten
Kartoffeln aus dem Kommunalverband an die Reichskartoffelstelle
oder die von ihr bestimmten Stellen zu liefern sind.

Die Reichskartoffelstelle schreibt die Bedingungen der Liefe¬
rung und Abnahme vor.

8 5 Der Präsident des Kriegsernährungsamts kann Grund¬
sätze über die Verpflichtung der Kommunalverbände und der
Kartoffelerzeuger zur Sicherstellung und Lieferung der Kartoffeln
aufstellen . Er kann nähere Bestimmungen über die Verpflichtung
der Kartoffelerzeuger treffen und bestimmen, daß Zuwiderhand
lungen dagegen sowie gegen die zu ihrer Durchführung ergehen¬
den Anordnungen der zuständigen Behörden mit Gefängnis bis
zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark
oder mit einer dieser Strafen bestraft werden , und daß neben der
Strafe auf Einziehung der Dorräte erkannt werden kann, auf
die sich die strafbare Handlung jbezieht, >ohne Unterschied,' ob sie
dem Täter gehören oder nicht.

8 6 Die auf Grund des 8 7 der Verordnung über die Kar¬
toffelversorgung vom 26. ,'Juni 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 590)
den Landeszentralbehörden auferlegte Verpflichtung , für ihren
Bezirk oder Teile ihres Bezirkes Vermittlungsstellen (Landeskar¬
toffelstellen Provinzialkartosfelstellen ) einzurichten , bleibt bestehen.
Die Vermittlungsstellen find Behörden . Die Landeszentralbe¬
hörden können nähere Bestimmungen treffen.

Die Vermittlungsstellen und die Kommunalverbände haben
die Reichskartoffelstelle auf Verlangen Auskunft zu erteilen. - Sie
sind an die Weisungen der Reichskartoffelstellegebunden. Die
gleichen Verpflichtungen liegen den Kommunalverbänden gegen¬
über den Vermittlungsstellen ob.

8 7 Der Kommunalverband hat für jeden landwirtschaftlichen
Betrieb seines Bezirkes eine Wirtschaftskarte nach den von der
Reichskartoffelstelle zu erlassenden Bestimmungen zu führen und
der Reichskartoffelstelle und deren Beauftragten auf Verlangen
die Einsicht in die Wictschaftskarten und die dazu gehörenden
Auszeichnungen zu gestatten.

Der Kommunalverband kann, unbeschadet seiner Verpflicht¬
ung zur Führung von Wirtschaftskarten , seinen Gemeinden für
ihren Bezirk die gleiche Verpflichtung auferlegen.

Der Unternehmer eines landwirtschaftlichen Betriebs ist ver¬
pflichtet, auf Erfordern des Kommunalverbandes oder der Ge¬
meinde alle zur Anlegung und Fortführung der Wirtschastskarte
erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

8 8 Jeder Kommunalverband haftet dafür , d5ß die nach den
88 4, 5 oder nach den aus Grund dieser Vorschriften erlassenen
Bestimmungen aus seinein Bezirke zu liefernden Kartoffeln recht¬
zeitig geliefert werden . Der Kommunalverband hat die festge¬
setzten Mengen auf die Gemeinden oder unmittelbar auf die land¬
wirtschaftlichen Betriebe umzulegen.

Erfüllt der Kommunalverband die ihm obliegende Lieferungs¬
pflicht nicht rechtzeitig, so kann die Reichskartoffelstelle die Men¬
gen, die innerhalb des Kommunalverbandes nach den auf Grund
des 8 1 Abs. 2, bet §§ 3 , 5 erlassenen Bestimmungen verbraucht
werden dürfen , herabsetzen. Auf ihren Antrag kann die Reichs¬
getreidestelle die Lieferung der der Bewirtschaftung der Reichsge¬
treidestelle unterliegenden Erzeugnisse an den Kommunalverband
einschränken oder einstellen. Die Anordnungen der Reichskartoffel¬
stelle und der Reichsgetreidestelle erfolgen im Einvernehmen mit
der Landeszentralbehörde ; wird ein Einvernehmen nicht erzielt,
so entscheidet der Präsident des Kriegsernährungsamts.

Der Kommunalverband kann die vorgenommenen Kürzungen
derart auf die Gemeinden oder auf die landwirtschaftlichen Be¬
triebe verteilen , daß in erster Linie die Gemeinden oder die Be¬
triebe betroffen werden , die ihre Lieferungspflicht nicht erfüllt
haben . Der Kommunalverband kann innerhalb seiner Verteilungs-
befuguis auch die Lieferung anderer Bedarfsgegenstände den Ge¬
meinden oder den Betrieben gegenüber einschränken oder ein¬
stellen.

Die Vorschriften im Abs. 2, 3 ffnden keine Anwendung , so¬
weit die Lieferung ohne Verschulden eines Lieferungspflichtigen
unterbleibt.

8 0. Die Gemeinde haftet dafür , daß die nach 8 8 Abs. 1 aus
ihrem Bezirke zu liefernden Mengen rechtzeitig geliefert werden.
Sie kann die ihr zur Lieferung aufgegebenen , Mengen auf ihre
landwirtschaftlichen Betriebe umlegen.

Hat die Gemeinde ihre Lieferungspflicht nicht erfüllt und
macht der Kommunalverband von seiner Befugnis nach 8 8 Abs.
3, die Kürzung auf die Gemeinden zu verteilen , Gebrauch, so kann
die Gemeinde die Kürzung derart auf ihre landwirtschaftlichen
Betriebe verteilen , daß in erster Linie betroffen werden , die ihre
Lieferungspflicht nicht erfüllt haben . Die Gemeinden können inner¬
halb ihrer Perteilungsbesugnis auch die Lieferung anderer Be¬
darfsgegenstände den Betrieben gegenüber einschränken oder ein¬
stellen.

8 10. Die Kommunalverbände haben die übernommenen Men¬
gen, soweit sie sie nicht alsbald verteilen , sorgfältig einzumieten
oder einzulagern . Beim Einmieten und Einlagern und bei den

sonst zur Erhaltung der Kartoffeln nötigen Maßnahme,,m, ®er
Sachverständige zuzuziehen. Die ?Landeszentralbehörden tJ 1 Me !
die näheren Bestimmungen . Ah,

Die Kommunalverbände und die Vermittlungsstellen ft „ ßani
können in ihrem Bezirke Plätze für das Einmieten und | jem  j
für das Einlagern in Anspruch nehmen. Die höhere Verwalh, Bei
behörde entscheidet über Streitigkeiten , insbesondere über die Verf
der Vergütung , entgültig.

§ 11. Die Kartoffelerzeuger sind verpflichtet, die Kart« Oder
sachgemäß zu ernten . Die Landeszentralbehörden oder die bezie
ihnen bestimmten Behörden können näh erere Anordnungen tu 18.
Die Kartoffelerzeuger sind ferner verpflichtet, die zur ErholL ', c
und Pflege erforderlichen Handlungen vorzunehmen . Siedii 19.
die Kartoffeln in Höhe der bei ihnen sichergestellten Mengen,stast.
verbrauchen oder beiseiteschaffen. Durch Rechtsgeschäft darf «reisf
die sichergestellten Mengen nur zur Erfüllung der Verpflich
zur Lieferung verfügt werden . Rechtsgeschäftlichen Verfügu Der
stehen Verfügungen gleich, die im Wege der Zwangsvollsire , >„§ die
oder Arrestvollziehung erfolgen . fi ev

§ 12. Das Eigentum an Kartoffeln , die nach den auf E ^ Sl
dieser Verordnung erlassenen Bestimmungen zu liefern sind,
durch Anordnung der unteren Verwaltungsbehörde auf den'!
munalverband oder die von der unteren Berwaltungsbe j*.
bezeich riete Person übertragen werden . Die Anordnung tuni*’
den einzelnen Besitzer oder an alle Besitzer des Bezirkes
eines Teiles des Bezirkes gerichtet werden . Im ersten s
geht das Eigentum über , sobald die Anordnung dem Besitze,9- 3
geht, im zweiten Falle mit dem Ablauf des Tages nach Au? 223
des amtlichen Blattes , in dem die Anordnung amtlich veröf *0.
licht wird . iebs-

Der Enteignung soll die Aussonderung der zu enteign,!) an,
Mengen vorausgehen . Die untere Verwaltungsbehörde kan,dieser,
Kartoffelerzeuger zur Aussonderung der zu liefernden Mei Er i
auffordern und , wenn sie dieser Aufforderung nicht nachkom Hrun!
die Aussonderung auf ihre Kosten vornehmen lassen. Die !«ng v
schrift im Satz 2 gilt entsprechend für die Anlieferung der Eehc
eigneten Kartoffeln bis zur nächsten Verladestelle. ' jmge,

Für die enteigneten Vorräte ist ein Uebernahmeprei? >lurg
zahlen, der unter Berücksichtigung des Höchstpreises sowie Wen
Güte und Verwertbarkeit der Vorräte festgesetzt wird . Hat " der
zur Lieferung Verpflichtete einer Aufforderung der unteren 418
waltungsbehörde zur Lieferung innerhalb der ihm gesetzten Mrsich
nicht Folge geleistet, so ist der ihm zu zahlende UebernahmcOhrzeu
um sechzig Mark für die Tonne zu kürzen. Der Betrag , uni»!enkas
der Uebernahmepreis gekürzt wird , fließt dem KommunaWeruf!
bande zu, aus dessen Bezirk die enteiguete Menge in AnsM - $
genommen wird . »welche

Streitigkeiten , die sich aus der Anwendung der Vorschri>&§ 6
im Abs. 1 bis 3 ergeben, entscheidet endgültig die höhere 8 12* §
waltungsbehörde des Bezirkes, in dem sich die Kartoffeln » den
Zeit der Anordnung befinden. rungs,

8 13. Der Präsident des Kriegsernährungsamts kann ^ufen
Verfüttern von Kartoffeln und von ^Erzeugnissen der Kartei «ufhä
trocknerei und Kartoffelstärkefabrikation sowie das Vergällen , Sie
Einsäuern beschränken oder verbieten. Er kann bestimmen, !n Anl
welchem Umfang und unter welchen Bedingungen Kartoffeln, §
die genannten Erzeugnisse zur Herstellung gewerblicher Erz« « Wo
niffe verwendet werden dürfen . stelle.

Er kann zu den von ihm bestimmten Zeitpunkten Er» ", nick
lungen über Vorräte von Kartoffeln sowie von Erzeugnissen *4. £
Kartoffeltrocknerei und Kartoffelstärkefabrikation anordnen . et An!

8 14. Der Verkehr mit Saatkartoffeln wird in einer befand«"»des
Verordnung geregelt. Der '

8 15. Die Beamten der Polizei und die von der Reichs! >usdrü
toffelstelle, den Vermittlungsstellen , den Kommunalverbänden » Hr E
der Polizeibehörde beauftragten Personen sind befugt, in Rän> wenn
in denen Kartoffeln gelagert , feilgehalten oder verarbeitet werd>daß j
sowie in Räume in denen Vieh gehalten oder gefütttert tf>^ »Nj
einzutreten und daselbst Besichtigungen vorzunehmen . r

Die Besitzer der Räume , sowie die von ihnen bestellten;
triebsleüer und Aufsichtspersonen haben den nach Abs. 1 j ’ 'anv
Betreten der Räume Berechtigten auf Erfordern Auskunft » !i utüc
die vorhandenen Vorräte , ihre Herkunft und die Art ihrer « ^ n.
Wendung zu erteilen.

8 16. Die Landeszentralbehörden erlassen die Bestimmu»! , 2
zur Ausführung dieser Verordnung , soweit sie nicht vom P» bl
denten des Kriegsernährungsamts oder? von der ReichskarwÜ̂
stelle zu erlassen sind. Sie können anordnen , daß die den Sj bV?»(
munalverbänden und Gemeinden auferlegten Verpflichtungen d»>schell
deren Vorstand zu erfüllen sind.

§ 17. Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit GeM l7Ctu fs
bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen wird« ^ jJ

* '«Mn1. wer den auf Grund der 88 2, 13 erlassenen Bestimmu»
zuwiderhandelt;

2. wer den Vorschriften im 8 11 oder den aus Grund des^
erlassenen Bestimmungen zuwiderhandelt ; '..Mit  V

3. wer die Auskunft , zu der er nach § 7 Abs. 3, § 15 %
oder nach den auf Grund des 8 13 Abs. 2 erlassenenv .
stimmungen verpflichtet ist, nicht erteilt oder wissentlich ^ *
richtige oder unvollständige Angaben macht ; *



nähme, Mer der Vorschrift im § 15 Abs. 1 zuwider den Eintritt in
irden die Räume oder die Besichtigung verweigert.

Neben der Strafe können die Vorräte, auf die sich die straf-
»stellen Handlung bezieht, eingezogen werden, ohne Unterschied, ob
und ^ Täter gehören oder nicht.

Verwais Bei vorsätzlichem Verschweigen, Beiseiteschaffen, Veräußern
iiber dj,̂ Verfüttern von Vorräten muß die Geldstrafe, wenn aus-

„ßlich auf sie erkannt wird, mindestens dem zwanzigfachen
e ftartoj(rte der Vorräte gleichkommen, auf die sich die strafbare Hand¬
oder di. bezieht.
ungen tre 18. Der Präsident des Kriegsernährungsamts kann Aus-
r Erhal men von den Vorschriften dieser Verordnung zulassen.

Siedjj 19. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung
Mengen>straft. Mit dem gleichen Zeitpunkt tritt die Verordnung über
>äft darf Preisfestsetzung bei Enteignung von Kartoffeln vom 2/März
^erpflichß(Reichs-Gesetzbl. S . 140) außer Kraft.
Verfüg» Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkraft-
-vollstre,ns dieser Verordnung.

Kerlirr, den 28. Juni 1917.
n auf G(t  Stellvertreter des Reichskanzlers . Dr. Helfferich.
:n sind,
uf den'
tungsbe
lung kan,
Bezirkes
ersten

Bekanntmachung
r Wochenhilfe aus Anlaß dr« vaterländischen üilfs-

" dienstes. Vom 6. Juli 1917.
(Schluß.)

r Besitzer9- Für die Leistungen der Wochenhilfe gelten die §8 118,
cach Aus 223 der Reichsversicherungsordnungentsprechend,
ch veröfi 10- Gehört die Wöchnerin einer Krankenkasse(Orts-, Land-,

,ebs-, Jnnungs -, knappschaftlichen Krankenkasse oder Ersatz-
enteiam>"n, so ist der Antrag auf Gewährung einer Wochenhilfe

wde kanfdieser Kasse zu stellen. ' —
>en Me, Er ist beim Arbeitgeber der Wöchnerin zu stellen, wenn sie
nachkoni, Grund des 8 418 oder des § 435 der Reichsversicherungs-
. Die !"ng von der Versicherung befreit ist.
ng der Gehört die Wöchnerin zur Schiffsbesatzung deutscher See-

jmge, so ist der Antrag bei der See-Berufsgenossenschaft in
)niepreis lburg zu stellen.
» sowie Wenn keine dieser Voraussetzungen zutrifft, aber der Ehe-

it der Wöchnerin einer Krankenkasse angehört oder auf Grund
mterent 8418 oder des § 435 der Reichsversicherungsordnung von
esetztensVersicherung befreit ist oder zur Schiffsbesatzung deutscher
rnahmep «hrzeuge gehört, so ist der Antrag entsprechend bei der
;rag, um Waffe oder den, Arbeitgeber des Ehemanns oder bei der
minimal Berufsgenossenschaft zu stellen.
n AnsiH> Der Antrag soll die tatsächlichen Angaben enthalten,

welchen auf eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage
Vorschri>Ü§ 6 geschlossen werden kann.
)öherei 12- Krankenkasse, Arbeitgeber und See-Berufsgenossenschaft
irtofielnnden Antrag unverzüglich an diejenige Kommission des

rungsoerbandes weiterzureichen, in bereu Bezirk der gewöhn-
- kann Aufenthaltsort der Wöchnerin oder, wenn sie sich im Aus-
c Kartei aufhält, ihr letzter gewöhnlicher Aufenthaltsort im Inland
rgällen,; Sie haben sich gleichzeitig darüber zu äußern, ob gegen
stimmen, Anspruch auf Wochenhilfe für die Wöchnerin besteht.
irtoffeln>.l3. Krankenkasse, Arbeitgeber und See-Berufsgenossenschaft,
ier Erze>«Wochenhilfe zu gewähren haben, können den Antrag auch

stellen, falls die Wöchnerin ihrer Aufforderung, ihn zu
ten Ernnr nicht binnen zwei Wochen entspricht,
ugnissen*4. In allen anderen als den im § 10 bezeichneten Fällen
inert. tr  Antrag unmittelbar bei der Kommission des Lieferungs-
r besondk,°ades zu stellen.

Der Antrag muß außer den im § 11 erforderten Angaben
Reichs ausdrückliche Erklärung enthalten, daß weder die Wöchnerin

bänden« >hr Ehemann einer Krankenkasse(8 10 Abs. 1) angehören
, in RÄ>wenn sie Dienstbote oder landwirtschaftliche Arbeiter sind,
ntet werdldaß sie nicht zu den nach§ 418 oder§ 435 der Reichs-
tttert $ uffrungsordnung Befreiten gehören.

iS- Für die Kommission gelten§ 6 Abs. 2, § 8 des Ge¬
stelltenj ' »om 28. Februar 1888 (Reichs-Gesetzbl. S . 59) auch hier;
bs. 1 i ' lann der Vorsitzende allein durch schriftlichen Bescheid An¬
kunft « ^urückweisen, welche die im § II geforderten Angaben nicht
ihrer« Diese Anträge können nach entsprechender Ergänzung

«holt werden.
stimmt 18 Die Kommission entscheidet enbgültî durch schriftlichen
vomP« "w, bei Ablehnung des Antrags sind die Gründe mitzu-
chskaMi
edenK«>.War der Antrag durch die Krankenkasse einzureicheu, so ist
ungend«- scheid ihr abschriftlich mitzuteilen oder- durch sie der Wöch-

"uszuhändigen. Das gleiche gilt für Arbeitgeber und die
,t Gelbst« Eidgenossenschaft.
en wirbt u'- Krankenkasse, Arbeitgeber oder See-Berufsgenossenschast,

-wochenhilfe leisten müssen, haben sie weiter zu gewähren,
stimmull? to*rnn  dem Antrag stattgegeben wird.

«leiben die Leistungen hinter dem Maße des § 8 zurück,
nd deŝ z « , Verpflichtete(Abs. 1) sie darauf zu erhöhen.

LM der Bekanntmachung vom 3. Dezember 1914 (Reichs-
S. 492) gilt entsprechend, ebenso§ 210 der Reichsver-

isordnung.
** übrigen wird die Wochenhilfe mit Ablauf jeder Woche
l,e Stellen ausgezahlt, welche die Unterstützungen nach dem
«om 28. Februar 1888 zu zahlen haben.

Hie

§ 18. Die Lieferungsverbände haben den Krankenkassen, den
Arbeitgebern und der See-Berufs genossenschaft die Aufwendungen
an Wochenhilfe zu erstatten, welche diese für die Zeit nach dem
Inkrafttreten dieser Bekanntmachung den danach Berechtigten
gemäß § 17 leisten, Wochengeld jedoch nur, soweit es die satzunqs-
mäßige Höhe übersteigt.

Für Sachleistungen gemäß§ 17 Abs. 3 ist in jedem Ein¬
zelfall als einmaliger Beitrag zu den Kosten der Entbindung
(8 8 Abs- 1 Nr. 1) der Betrag von fünfundzwanzig Mark und
als Beihilfe für Hebammendienste und ärztliche Behandlung bei
Schwangerschaftsbeschwerden(§ 8 Abs. 1 Nr. 3) der Betrag von
zehn Mark zu erstatten.

§ 19. Die Gemeindebehörden haben die Kommissionen der
Licferungsverbände auf deren Verlangen bei der für Gewährung
des Stillgeldes nötigen Ueberwachung zu unterstützen.

8 20. Das Reich erstattet den Lieserungsverbänden viertel¬
jährlich nach näherer Bestimmung des Reichskanzlers alle Auf¬
wendungen für die Leistungen, die sie nach diesen Vorschriften zu
machen haben.

§ 21. Diese Vorschriften treten mit dem Tage ihrer Verkün¬
dung in Kraft.

Wöchnerinnen, die vor dem Tage des Inkrafttretens dieser
Bekanntmachung entbunden worden sind, erhalten vom genannten
Tage ab das Wochengeld auf acht und das Stillgeld auf zwölf
Wochen, jedoch in beiden Fällen abzüglich der zwischen dem Tage
der Niederkunft und dem des Inkrafttretens liegenden Zeit.

Der Bundesrat behält sich vor, den Zeitpunkt des Außer¬
krafttretens der vorstehenden Vorschriften zu bestimmen.

Kerli« . den 6. Juli 1917.
Dev Stellvertreter de» Reichs kanzlers: Dr. Helfferich.

Amtliche
Bekanntmachungen der Landtv.-Kammer.

Ketv. Saatkartottetverlorgung für das Frühjahr IS 18.
Obwohl das Ergebnis der Saatkartoffelversorgung aus dem

Osten für das Frühjahr 1917 in Anbetracht der zu überwindenden
außerordentlichen Schwierigkeiten als einigermaßen befriedigend
bezeichnet werden kann— von dem Kontingent von 42 000 Ztr.
konnten 39 OOO Ztr. hereingebracht werden—, so sprechen doch
manche Umstände(hohe Preise und vielfach schlechte Lieferungen)
für eine Neuregelung des Saatgutbezuges für das nächste Früh¬
jahr. Die Landwirtschafts-Kammer beabsichtigt daher, das in
dem Kammerbezirk vorhandene Saatgut, ganz besonders das in
den höheren Lagen des Taunus und des Westerwaldes gezogene,
zur Saatgewinnung für das Frühjahr 1918 zurückzustellen.
(Meldungen werdsG aus allen Teilen des Kammerbezirkes, auch
aus den niederen Lagen, entgegengenommen.) Wir ersuchen alle
Landwirte, die über Saatgut Industrie sowie anderer guter
Sorten verfügen und bereit sind, ihre Felder von einer von der
Landwirtschafts-Kammer zu ernennenden Kommission besichtigen
zu lassen und das anerkannte Saatgut für das Frühjahr 1918
(evtl, auch für den Herbst 1917) zum Versand bereit zu halten,
Anträge auf Besichtigung ihrer Felder baldigst, spätestens aber
bis zum 21. Juli d. I . bei der Hauptgeschäftsstelle der Land¬
wirtschafts-Kammer in Wiesbaden, Rheinstraße 92, anzumelden.

Die Anmeldungen zur Besichtigung von Frühkartoffeln er¬
bitten wir bis spätestens 14. Juli d. I . Die Anmeldungen sollen
enthalten:

a) Genaue Adresse des Anmelders(Telefonanschluß):
b) Angabe der nächsten Eisenbahnstation und Entfernung

des Wohnortes von derselben;
c) Größe der zur Besichtigung angemeldeten Fläche;
d) Angabe der Sorte und der Absaat von Orginalsaat

(I., II. und III. Absaat oder älterer Nachbau);
e) eine Erklärung darüber, ob der Anmelder in der Lage

und bereit ist, die Kommission mit Fuhrwerk von der
Station oder einem anderen, ihm näher zu bezeichnenden
Orte kostenfrei abzuholen.

Selbstverständlich können nur solche Felder anerkannt werden,
die sich durch besonders guten Stand und Gesundheit der Stauden
auszeichnen. In Betracht kommen hier in erster Linie die I.
Absaat von Orginalzuchten(vom Züchter unmittelbar bezogen)
sowie die I. und II Absaat von Saatkartoffeln, die vom Nassau-
ischen Saatbauverein (in den Jahren 1916/17 bezogen worden
sind. Auch das aus den letztjährigen Kartoffelversuchen der Land¬
wirtschafts-Kammer herrührende>Saatgut kann besondere Be-
ücksichtigung finden. Als Ausweis zum Bezug von Saatgut
gelten Frachtbriefe, Rechnungen und dergl. Fehlen solche, so ist
spätestens bei der Besichtigung ein glaubhafter Nachweis über die
Richtigkeit der Angaben zu führen.

Der Saatkartoffelerzeuger, der Saatgut zur Besichtigung
anmeldet, verpflichtet sich durch die Anmeldung für den Fall der
Anerkennung, das anerkannte Saatgut der Landwirtschafts-Kam¬
mer bis zur Saatzeit im Frühjahr 1918 zur Verfügung zu
halten. Eine Gewähr für den Verkauf des anerkannten Saat¬
gutes kann seitens der Landwirtschafts-Kammer nicht übernommen
werden. Ebensowenig dürfen Schadensersatzansprüche, die durch
die Aufbewahrung des Pflanzgutes bis zum Frühjahr veranlaßt
werden könnten, an die Landwirtschafts-Kammer gerichtet werden.
Die Landwirtschafts-Kammer übernimmt alsdann die Vermittlung



des Saatgutverkehrs vom Erzeuger an den Verbraucher . Rechte
und Pflichten werden durch diese Vermittlung nur zwischen Ver¬
käufer und Käufer begründet . Die Saatgutvermittlung erfolgt
auf Grund der svom Deutschen Landlvirtschaftsrat herausgegeb¬
enen Geschäftsbedingungen für den deutschen Kartoflelhandel
(Berliner Vereinbarungen von 1914) . Verkäufer und Käufer
haben sich diesen Bedingungen zu unterwerfen . Die Bedingungen
sind bei der Geschäftsstelle des deutschen Landwirtschaftsrats
Berlin IV 57. Winterfeldstraße 37. erhältlich.

Der Preis kann heute noch nicht festgesetzt werden . Er wird
aber soweit über den jeweils geltenden Höchstpreis hinausgehen,
daß er den Erzeuger für Aufbewahren , Verlesen , Verluste und
Mühen entsprechend entschädigt . Nachweisbare l. bis III. Ab¬
saaten können höher bezahlt werden als älterer Nachbau.

Für jeden Morgen angemeldeter Fläche ist eine Besichtig¬
ungsgebühr von 3 ^ zu entrichten . Die Gebühr ist auch dann
zu entrichten , wenn auf Grund der Besichtigungsergebnisse eine
Anerkennung nicht ausgesprochen werden kann . Kommt die Ueber-
weisung zustande, so ist für jeden Zentner vermittelten Saatgutes
eine Gebühr von 10 Pf . an die Landwirtschafts -Kammer oder
an eine von dieser benannten Stelle zu entrichten.

Gleichzeitig mit der Anmeldung von Kartoffelflächen zur
Besichtigung hat die Einsendung des entsprechenden Betrages
(3 Ji  für den Morgen an die Zahlstelle der Landwirtschafts-
Kammer , die Genossenschaftsbank für Hessen-Nassau , Wiesbaden,
Moritzst. 29, Postscheckkonto Nr . 709) zu erfolgen . Anmeldungen,
die ohne Einzahlung des entsprechenden Betrages eingehen,
können nicht berücksichtigt werden

Ketr. Erhaltungsprämien ffit* Zuchtsauen.
(Vergl . die Bekantmachung in der Nr . 16 vom 21 April 1917.)

Infolge der auf dem Gebiete der Volksernährung herrsch¬
enden Schwierigkeiten und der damit zusammenhängenden stärkeren
Aufbringung von Vieh zu Schlachtzwecken werden noch viele
Schweinebestände erheblich vermindert werden , hat die Lanwirt-
schasts-Kammer für Sane « , die in dev Zeit vom 18 . Juli
di« 15. Oktober d. I . ferkeln eine Prämie von 25  ^
für jede Sa « ansgefetzt . Die Prämie wird nur an bäuerliche
Schweinezüchter und zwar im Höchstfälle für 4 im Besitze eines
Züchters befindliche Zuchtsauen gegeben. Die Landwirtschafts-
Kammer will dadurch erreichen, daß in der Zeit der allgemeinen
Futterknappheit die wertvollen Zuchtsauen nach Möglichkeit durch¬
gehalten werden.

Die A» sfahl « « g der Prämie » erfolgt nach Vorlage
einer amtlichen Bescheinigung des zuständigen Bürgermeisters,
daß die betreffende Sau der oben angegebenen Zeit Ferkel ge
bracht ' hat , durch die HanptgefchäftssteNe der Kandmirt-
fchafts -Kammer i« -Wiesbaden , Kheinstratze 93.

Im ganzen werden 5000 Jt  an Prämien ausgesetzt . Die
Anträge werden in der Reihenfolge ihres Einganges berücksichtigt,
bis diese Summe aufgebraucht ist.

Emgeschmolzene Kronen.
Als die deutsche Reichsbank begann neben dem gemünzten

Golde , das im Umläufe war , auch verarbeitetes Gold und Juweleu
an sich heranzuziehen , waren es zuerst deutsche Herrscherhäuser,
die aus ihrem Privatbesitz der guten Sachen große Opfer dar¬
brachten . Die Zeitungen haben damals mitgetcilt , daß von unserm
Kaiserpaar angefangen , Fürsten und Fürstinnen manches kostbare
und ihnen lieb gcroordene Stück den amtlichen Goldankaufsstellen
zugeführt haben.

Damit wurde eine lleberlieferung wieder ausgenommen , die
an die schwersten Tage des preußisch-deutschen Vaterlandes ver¬
knüpft, an die Zeit da die Riesenfaust des Korsen furchtbar über
unserer Heimat lag . Wie damals der Aermste und der Nied¬
rigste gab, so gab auch der Reiche und der Höchststehende. Gleich
einem Spiegelbild der Zeit wirkt eine bisher unbekannt gebliebene
Kabinettsorder , die König Friedrich Wilh . III am 21 . März 1808
von Königsberg aus an seinen großen Staatsminister , den Er¬
neuerer Preußens , Freiherr von Stein , richtete . Der Köwg teilt
darin mit , daß er „recht gern das goldene Service und die
Kronjuwelen zur Disposition stelle", und er äußert sich im ein¬
zelnen darüber , wie die Schätze, von denen er sich mit edler
Entschlußkraft trennen wollte , am besten transportiert werden
könnten . Inmitten des franzsösischen Drucks war die Sendung
von mancherlei Gefahren bedroht , und so wird auch der Vor¬
schlag des Freiherrn von Stein verständlich , die Kleinodien einem
Königsberger Kaufmann zu übergeben , der sie als sein Eigentum"
an ein Berliner Haus „ohne Aufsehen" abschicken müsse. Jener
Kabinettsorder legte der König ein genaues Verzeichnis bei, aus
dem wir erfahren , wieviel gefaßte Edelsteine und aus Gold ge¬
schmiedete Schmucksachen aller Art und Form aus dem Besitz der
Krone hingegeben wurden . Aber auch „ein königlicher Szepter
mit einigen Brillanten und koulcurtcn Steinen besetzt" befindet sich
darunter , ferner „annoch sechs Kronen , welche seine Majestät aller¬
höchst selbst in Augenschein genommen haben und welche großen¬
teils mit roten kouleurten Steinen und Perlen garniert , einige
bloß Gold sind". Darunter waren auch die von Warschau
herrührende polnische und die von Danzig herrührende sogenannten
Elbinger Krone . Wieviel Erinnerungen mußten für den König

an diese Insignien geknüpft sein, wieviel altpreußischer
war in ihnen verkörpert ! Aber das Land darbte , u
Pietätswert mußte vor dem Gold - und Juwelenwert zurü

Das ist ein kleiner Ausschnitt aus der .Geschichte einer ,
Zeit , und der Sinn , der sich hier ausspricht , hat seine Bed
noch für unsere Tage behalten . Viel unfruchtbares Gold,
Kostbarkeiten liegen in den Truhen unserer Adels - und Bst
Häuser. Jetzt ist, so verschieden die Umstände sein mögen,
eine Zeit da , in der es heißt : das Gold , zwar sowohl bas
münzte Gold , wie das Gold in Form von Schmucksachen, das
dem allgemeinen Wohl dienstbar gemacht wird , dieses Gold
seinen Beruf verfehlt . Aber es wird ein dienendes Glied,
ein Mitkämpfer in dem harten Kampf sein, den Deutschland
sein Dasein führt , sobald es dem Reich zur Verfügung gej
wird als freie Opfergabe gegen Erstattung des Goldfeinm

Wenn das Effen unsere Wehrkraft ist, soll das Gold u>
wirtschaftliche Nährkraft sein. So möchte .man jedem, derez
sitzt, zurufen : ein König gab seine Kronen ; gib auch du, was du

Verordnung.
Im Interesse der öffentlichen Sicherheit bestimme ich

Grund des § 9ä des Gesetzes über den Belagerungszustand
4. Juni 1851 in der Fassung des Reichsgesetzes vom 11. Dez
der 1915 für den mir unterstellten Korpsbezirk und — im
vernehmen mit dem Gouverneur — auch für den Befehlsbei
der Festung Mainz:

Mit Gefängnis bis ?« einem Jahre , keim Porlk
mildernder Umstände mit Haft oder Geldstrafe bi,
1509 M . wird bestraft , mer Garterrfrnchte, Keldfr«
oder andere SodenerxengniNe ans Gnrtenantage « «
Art Meinberge », Obstanlage « ,Saurnfchulen , von Arcki
Miefe « , Meiden , Plätze« , Wege « oderMräben entrve«

Der stellv. Kommandierende General:
Riedel,  Generalleunant.

Bekanntmachung.
Die forstgesetzt zur Anzeige kommenden Felddiebstähle

Feldfrevel veranlassen uns folgendes .bekanntzugeben:
Von 9 Uhr abends bis 5 Uhr morgens ist das Betu

der gesamten Feldmark Westerburg verboten , in der Mitt
von 12—1 Uhr . Zur größeren Sicherung der Feldfrüchte
Frevel und Diebstahl sind umfangreiche lleberwachungen angeo

Auf Antrag wird Genehmigung zum Legen von Selbj
schossen und Fußangeln erteilt.

Der Polizeibeamte und Wegewärter , sowie die FcldI
haben Anweisung , jede in der Feldflur nach Eintritt der ai
gebenen Zeiten betroffene Person zur Anzeige zu bringen . Z
diebstühle und Feldfrevel werden mit allen Mitteln verfolgt

Westerburg , den 18. Juli 1917.
Die Polizeiverwaltung:  Kappst

Jagd-Verpachtung.
Dienstag , den 24. Juli Js

Nachmittags B Uhr
soll die mit dem 3. August d. Js . wegen Sterbefall eines A
Pächters pachtfrei werdende Jagd , umfassend zirka 1000 Mo>
Feld und Wald auf dem hiesigen Bürgermeisteramt auf b A
öffentlich verpachtet werden.

Obererbach , den 14. Juli 1917.
Der Bürgermeister: Kaanappel

Bürgermeistereien , Forst - und Schul -Verwaltungen
gebeten aus die lohnende Sammeltätigkeit im allgemeinen
tereffe hinzuweisen.

Zur Organisation u Abnahme sucht geeignete Mita»-
F . Sachse, Andernach a. Rh

Bevollmächtigter der Bezugsvereinigung deutscher Landw

20 Mark Belohnung
erhält derjenige der uns ein oder mehrere Leute namhaft
welche in nnserm Betriebe Uothe Köhlern die Dachfenstff
geworfen haben oder sonstigen Unfug im Betriebe treiben,
wir dieselben gerichtlich belangen können. Jj

Westerwaldbrüche Limburg
GoillettenseiseL Ä S
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